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ERLAUBNISSCHEIN, AUSGESTELLT VOM LANDVOGT DER FREIEN AEMTER,
JAKOB BIRCHER, ZUGUNSTEN VON BEAT MEYER, VON
CHAM

EA V 2, 1709 Art . 72

Bircher , des Rats der Stadt Luzern und derzeit im Namen der VII

reg . Orte Landvogt in den Freien Aemtern , tut kund : Meyer , der

Vorweiser dieses Scheins , habe ihm berichtet , dass er und vor

ihm die Seinen in den Aemtern Meienberg und Muri stets Kernen
und andere Früchte hätten aufkaufen und ins öffentliche Kaufhaus



nach Zug überführen dürfen . Dadurch aber sei der dortige Wochen¬
markt "desto beser erhalten unnd gespist"  worden . Da nun genannter
Meyer in Erfahrung gebracht , dass eben jetzt auf hochobrigkeit¬
lichen Befehl [der reg . Orte ] hin überall in den Freien Aemtern
"ein saharpfes , ernsthafftiges Edict [Mandat] , und verbott , den fürkhouff den
hodlem beträffent , publicirt , unnd verläsen worden", sei dieser an ihn,
den Landvogt , gelangt und habe gebeten , "Jme Zu vergünstigen , us obge¬
hörten Ursachen Jn gemelten beeden Embteren, nach seiner glägenheyt frücht uff
Zu khauffen , darmit er selbige Jn die Stat Zug Lifferen , unnd färgen"  könne.
Da ihn überdies auch Stabführer und Rat der Stadt Zug ersucht
hätten , ihrem Untertan Meyer die genannte Erlaubnis zu erteilen,
billige er diesem denn hiermit das Recht zu , mit Mass und Beschei¬
denheit , d . h . ohne irgend jemandem Anlass zu Klagen zu geben ., "wu-
chentlich Körner unnd andere frücht"  aufzukaufen . Doch müsse er zur
Bedingung machen , dass diese nirgendwo anders als im Zuger Kauf¬
haus feilgeboten werden dürften . Im übrigen stelle diese Erlaub¬
nis kein Präjudiz dar ; auch bleibe die Gültigkeit des vorliegen¬
den Scheines , den er auf ausdrücklichen Wunsch Meyers "mit meinem

eignen Jnsigyll"  versehe , auf seine , Birchers , Amtsdauer beschränkt.

Original , mit Siegel - AH4, 128- 129 - Blatt 129r leer
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